Nachweis der Beauftragung

zum Transport einer erlaubnispflichtigen Schusswaffe und der dazugehörigen Munition zwecks Teilnahme an einer schießsportlichen Veranstaltung

( § 12 Abs. 1  Nr. 3b, Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 2 WaffG )

Der Schützenverein (Waffenbesitzer u. Weisungsbefugter)


Name:               __________________________________________________


vertreten durch: __________________________________________________


Anschrift:
  __________________________________________________

überlässt Herrn/Frau (Übernehmer u. Beauftragter)


Name, Vorn.:
___________________________________________________


Anschrift:
___________________________________________________

folgende erlaubnispflichtige Schusswaffe und die dazugehörige Munition:


Art der Waffe:
_________________________  Kaliber:
________________


Hersteller:
_________________________  Herst.-Nr.:
________________

Eingetragen in der Schützenvereins-Waffenbesitzkarte  Nr.:
________________


Die Original-Waffenbesitzkarte verbleibt beim Schützenverein. Zur Vorlage bei Kontrollen

hat der Beauftragte diesen Nachweis und eine vom Schützenverein bestätigte Kopie der

Waffenbesitzkarte mitzuführen.

Die Beauftragung gilt für folgende schießsportliche Veranstaltung:


Bezeichnung:
__________________________________________________


Ort:

__________________________________________________


Datum/Zeit:
__________________________________________________

Der Beauftragte (Übernehmer) darf den Umgang mit der o.a. Schusswaffe/Munition nur im

Rahmen folgender Weisung ausüben:

1. Die Schusswaffe ist erst unmittelbar vor Beginn des Transportes von einem  Berechtigten des Schützenvereins in Empfang zu nehmen.

2. Die Hin- und Rückfahrt zum bzw. vom Veranstaltungsort hat jeweils auf der kürzesten

verkehrsüblichen Wegstrecke zu erfolgen.

3. Die Schusswaffe ist ungeladen in einem verschlossenen Behältnis zu transportieren.

4. Die Munition ist handelsüblich verpackt getrennt von der Schusswaffe in einem

verschlossenen Behältnis zu transportieren.

5. Das Bruttogewicht der mitgeführten Munition darf 5 kg nicht überschreiten.

6. Während des Transportes darf das Kraftfahrzeug nicht unbewacht abgestellt werden.

7. Die Schusswaffe und die restliche Munition sind nach Rückkehr unverzüglich einem   Berechtigten des Schützenvereins zu übergeben. Die Mitnahme zur Wohnung zwecks vorübergehender Aufbewahrung ist ausdrücklich untersagt.

8. Sollten während des Transportes unvorhersehbare Probleme auftreten, ist Kontakt mit einem Berechtigten des Schützenvereins aufzunehmen und den erteilten Weisungen Folge zu leisten.

Ein Verstoß oder Missachtung der Weisungen kann zu vereinsrechtlichen Konsequenzen führen und aufgrund entsprechender gesetzlicher Regelungen auch strafrechtliche Folgen haben.

__________________
_________________________________

                 Datum


Unterschrift vom bevollmächtigten Vereinsvertreter                           Stempel 

_____________________

________________________________________

                Datum


      Unterschrift des Beauftragten (Übernehmer)

